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Allgemeine Verkaufsbedingungen der Suzuki Garphyttan GmbH, Düsseldorf 

 
 
 

Stand: Januar 2021 
 

 
§ 1 Allgemeines 

 
Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers 
erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.  
 

$ 2. Angebot und Vertragsschluss 
 
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese 
ausdrücklich in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet haben. Annahmeerklärungen und 
Bestellungen des Bestellers werden, sofern sie als Angebot nach § 145 BGB zu qualifizieren 
sind, erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.  
 
2.2. Die zu unserem Angebot im Sinne von 2.1. gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, 
Zeichnungen etc., sowie die sich daraus ergebenden Maß- und Gewichtsangaben sind nur 
annähernd maßgebend, soweit wir sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet 
haben. Gleiches gilt für Gebrauchsangaben. Handelsübliche Toleranzen bleiben uns im 
Rahmen des für den Besteller Zumutbaren vorbehalten.    
 

§ 3. Überlassene Unterlagen 
 
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, 
wie beispielsweise Kalkulationen, Zeichnungen etc. behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei 
denn, wir erteilen hierzu unsere ausdrückliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des 
Bestellers nicht innerhalb der in Ziffer 2 genannten Frist annehmen, sind diese Unterlagen 
unverzüglich an uns zurück zu geben.  
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§ 4. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
4.1. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gelten unsere 
Preise FCA-SG-Düsseldorf bzw. Cretschmar-Neuss einschließlich Standardverpackung und 
zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.  
 
4.2. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Kaufpreis 
innerhalb von 30 Tagen netto zu bezahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 9% über dem 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Verzug tritt gem. § 286 Abs. 3 BGB 
innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung ein. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.  
 
4.3. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen 
aufgrund von veränderten Lohn-, Material-, Logistik- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 
3 Monate oder später nach Vertragsschluss erfolgen, vorbehalten. 
 

§ 5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.  
 

§ 6. Lieferzeit 
 
6.1. Lieferzeiten sind grundsätzlich unverbindlich und annähernd. Die Lieferfrist beginnt im 
Zweifel mit der Absendung der Auftragsbestätigung durch uns.   
 
6.2.Wir sind zur Lieferung in mehreren (Teil-) Liefervorgängen berechtigt, außer dies ist dem 
Besteller unzumutbar.   
 
6.3. Unsere Lieferungen dürfen Mengenabweichungen bis zu 10% gegenüber dem 
vereinbarten Lieferumfang aufweisen, es sei denn, Mengenabweichungen sind ausdrücklich 
und schriftlich ausgeschlossen; Mindermengen führen zu quotaler Herabsetzung unserer 
Vergütung; Mehrmengen zu quotaler Erhöhung.  
 
6.4. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, 
insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die 
Verzögerung zu vertreten haben.  
 
6.5. Ist die Nichteinhaltung von vereinbarten Lieferfristen auf höhere Gewalt, z.B. 
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Pandemien, Epidemien oder ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, 
Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen. Gleiches gilt für den 
Fall, dass wir nicht rechtzeitig und ordnungsgemäß durch einen unserer Lieferanten beliefert 
werden.  
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6.6. Kommen wir schuldhaft in Lieferverzug, kann der Besteller - sofern er nachweisen kann, 
dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede vollendete Woche 
des Verzugs von je 0,5% insgesamt jedoch höchstens 5% des Nettopreises für den Teil der 
Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden konnte. 
 
6.7. Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Leistung als 
auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Ziffer 6.6. genannten 
Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferung, nach Ablauf einer uns etwa 
gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, 
der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns 
zu vertreten ist.  
 
6.8. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der 
Lieferung besteht.  
 

§ 7. Gefahrübergang 
 
7.1. Die Lieferung erfolgt "FCA-SG-Düsseldorf/ Cretschmar-Neuss", sofern wir nicht 
ausdrücklich etwas anderes mit dem Besteller vereinbart haben. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der durch uns gelieferten Sache geht daher, 
sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich den Versand des Liefergegenstandes übernommen 
haben, mit der Übergabe an die bzw. mit der Abholung durch die Transportperson auf den 
Besteller über. Das gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.  
 
7.2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Übernahme in eigenen Betrieb oder der 
Probebetrieb vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus 
sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr zum Zeitpunkt des Eintritts 
des Annahmeverzugs auf den Besteller über.      
 

§ 8. Eigentumsvorbehalt 
 
8.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, 
die Ware zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.  
 
8.2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Ware pfleglich zu behandeln, insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich zu 
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter 
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den 
uns entstandenen Ausfall.  
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8.3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten 
Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 
davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert worden ist. Der Besteller 
bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht 
einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.  
 
8.4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller erfolgt stets 
Namens und in Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers 
an der Ware an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Ware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Ware zu den anderen bearbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern 
die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache 
anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt 
und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung 
unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns 
ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung jetzt schon an.  
 
8.5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.  
 

§ 9. Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
 
9.1 Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten 
technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. 
unseres Partners zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware 
ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs.  
 
9.2. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, leisten wir ebenso wenig Gewähr wie für 
die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert 
oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. 
 
9.3. Gewährleistungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Dabei hat er die 
Lieferung unverzüglich, spätestens aber eine Woche nach Empfang, auf eventuelle Mängel zu 
untersuchen und uns dann Mitteilung zu machen, wenn solche festgestellt sind. Liegt ein von 
uns zu vertretender Mangel vor, sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder zur 
Ersatzlieferung berechtigt. Wir sind im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, die 
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erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das 
Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache dem Besteller zu 
ersetzen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, 
dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware. Dies gilt entsprechend für 
Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gem. § 445 a BGB (Rückgriff des Verkäufers), 
vorausgesetzt, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf. Sollte eine 
der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind 
wir berechtigt sie zu verweigern. Wir können solange der Besteller seine 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien 
Teil der Leistung entspricht, die Nacherfüllung verweigern.  
 
9.4. Erfolgt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht innerhalb einer – unter 
Berücksichtigung unserer Liefermöglichkeiten – angemessenen Frist oder schlägt die 
Nacherfüllung und/oder Ersatzlieferung fehl, so kann der Besteller die Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertag zurücktreten.  
 
9.5. Soweit sich nachstehend (Abs. 7) nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des 
Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere Ansprüche aus Verletzung von 
vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme desjenigen nach 
§ 439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung) ausgeschlossen; dies 
gilt insbesondere für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind sowie 
für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der 
Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren.  
 
9.6. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung einer anderen Sache oder 
einer geringeren Menge.  
 
9.7. Der in Abs. 5 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine 
Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Verwenders beruhen, er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung 
der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine 
„Kardinalpflicht“ verletzen, ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, im Übrigen ist sie gem. Abs. 5 
ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach 
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschaden 
an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Übernahme einer 
Garantie und bei Zusicherung einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster Mangel 
unsere Haftung auslöst. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes 
entsprechend.  
 
9.8. Die Ansprüche auf Nacherfüllung, Schadensersatz und Verwendungsersatz verjähren in 
einem Jahr nach Ablieferung der Kaufsache. . Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsanspruch) längere Fristen 
zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen.  
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Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung des Rücktrittsrechts sind ausgeschlossen, 
soweit der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. Der Besteller kann im Falle des S. 3 aber die 
Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er aufgrund des Rücktritts oder der 
Minderung hierzu berechtigt sein würde; im Falle des Rücktrittsausschlusses und einer 
nachfolgenden Zahlungsverweigerung sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.  
 
9.9. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns gem. § 445 a BGB (Rückgriff des 
Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.   
 

§ 10. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung 
 
10.1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch 
beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 5% des Wertes desjenigen 
Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
zwingend gehaftet wird. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.  
 
10.2. Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziffer 6.5. die wirtschaftliche 
Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb 
erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen 
angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies 
nach Erkenntnis der Tragweite unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, 
wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.  
 

§ 11. Sonstige Schadensersatzansprüche, Verjährung 
 
11.1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen. 
  
11.2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit gehaftet wird.  
 
11.3. Soweit dem Besteller Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der 
nach Ziffer 9.8. geltenden Verjährungsfrist. Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Schadensabwehr (z. B. Rückrufaktionen). Bei 
Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen 
Verjährungsvorschriften.  
 



Suzuki Garphyttan GmbH 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Willstätterstraße 6 Telefon +49 211 92 30 40 SEB AG, Frankfurt am Main Amtsgericht Geschäftsführer: 
D – 40549 Düsseldorf Telefax +49 211 9 23 04 40 BLZ 512 202 00.  Kto.-Nr. 64 34 80 07 Düsseldorf Kerstin Neuwald 
Postfach 10 25 41 Internet https://www.suzuki-garphyttan.com S.W.I.F.T/BIC: ESSEDEFF HRB 26777  
D – 40016 Düsseldorf  IBAN:DE89 5122 0200 0064 3480 07 USt.-IdNr. DE 811193547  
     

 

Seite 7 von 7 

 
 

§ 12. Werkzeuge/Muster, Zeichnungen und ähnliches/Schutzrechte 
 
12.1. Das Eigentum an von uns gefertigten oder beschafften Werkzeugen geht mit vollständiger 
Bezahlung auf den Besteller, sie bleiben jedoch in unserem Besitz. Sind die im Eigentum des 
Bestellers stehenden Werkzeuge für fünf Jahre oder länger nicht zur Herstellung von Teilen 
verwendet worden, können wir die Werkzeuge ohne vorherige Ankündigung vernichten.   
 
 
12.2. Soweit wir Liefergegenstände nach Zeichnungen, Plänen, Entwürfen oder ähnlichen 
Unterlagen des Bestellers (oder in Abwandlung davon) herstellen oder liefern, trägt der 
Besteller die alleinige Verantwortung dafür, dass keine fremden Schutzrechte verletzt 
werden; auf erste Anforderung stellt uns der Besteller gegenüber Ansprüchen anderer 
Schutzrechtsinhaber frei.   
 

§ 13. Materialbeistellungen 
 
Sofern der Besteller uns Teile oder Material für die Auftragsdurchführung überlässt, sichert 
der Besteller zu, diese gewissenhaft, insbesondere auf deren Eignung überprüft zu haben. 
Stellt der Besteller uns Materialien zur Bearbeitung bei, verpflichtet er sich vor Übergabe des 
Materials an uns, dessen Güte, Verarbeitung und Eignung geprüft zu haben. Der Besteller 
sichert insbesondere zu, dass er für den Fall, dass er das Material von dritter Seite bezogen 
hat, seinen Untersuchungspflichten nachgekommen ist. Ist das von uns gefertigte Produkt 
wegen eines Mangels des beigestellten Materials fehlerhaft und/oder schlägt die Verarbeitung 
durch einen Mangel fehl, der ursächlich auf einen Fehler des beigestellten Materials 
zurückzuführen ist, sind wir berechtigt, die vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung 
einer Aufwendungsersparnis zu verlangen.    
 
 

§ 14. Sonstiges 
 
14.1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
14.2. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand unser Geschäftssitz. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu 
klagen.    
 
14.3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.  
 
14.4. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen 
im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung 
durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 
Dasselbe gilt entsprechend für Regelungslücken.  


